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Zugelassene Abfallarten für die Schadstoffsammlung 2022 
 

„Abfallpositivkatalog für die Schadstoffumschlaganlage“ 
 
In der Schadstoffumschlaganlage des Kreises Heinsberg (§ 5 Abs. 1 Ziffer 1) werden die nachfolgend aufgeführten gefährlichen und nichtgefährlichen 
Abfälle (Schadstoffe) angenommen: 
 

Abfall-
schlüssel 

Abfallbezeichnung 

08 01 12  Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 
fallen 

 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), 
Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

16 01 07* Ölfilter 
16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten (nur 

Nachtstromspeicheröfen) 
16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich 

Halonen) – nur Kleinlöschgeräte - 
16 05 06*  Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 

enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien 
16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten 
16 05 08* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten 
16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 

16 05 07 oder 16  05 08 fallen 
16 06 01* Bleibatterien 
20 01 13* Lösemittel 
20 01 14* Säuren 
20 01 15* Laugen 
20 01 17* Fotochemikalien 
20 01 19* Pestizide 
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle (ohne 

Leuchtstoffröhren) 
20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 20  01  27 fallen 
20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 
20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 

06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die 
solche Batterien enthalten 

20 01 34  Batterien und Akkumulatoren, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 33 fallen 

 
* gefährlicher Abfall im Sinne der AVV 
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